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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

26.11.1985 

Geschäftszahl 

85/14/0076 

Rechtssatz 

Auch Erkenntnisse, die erst nach Bilanzerstellung gewonnen worden sind, rechtfertigen (und erfordern) bei 
objektiv unrichtiger Bilanzierung eine Bilanzberichtigung. Ein Bilanzansatz, der unter Verwertung der bis zur 
Bilanzerstellung gewonnenen Erkenntnisse mit aller kaufmännischen Sorgfalt gebildet wurde, ist zwar solange 
als den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes 
entsprechend anzusehen, als nicht Gegenteiliges hervorkommt. Kommt aber Gegenteiliges hervor, so ist die 
Bilanz zu berichtigen. 


